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1. Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
für alle Lieferungen von VITOGAZ, sofern die Parteien 
keine davon abweichenden, schriftlichen Vereinbarungen 
getroffen haben. Allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Käufers gelten nur und insoweit, als dies die Vertragspar-
teien schriftlich vereinbart haben. 

 
2. Preisänderungen 
Werden bereits bestehende öffentliche Abgaben und Ge-
bühren zwischen Vertragsschluss und Abnahme der Ware 
durch den Käufer erhöht, ist VITOGAZ berechtigt, den 
neuen (erhöhten) Betrag dem Käufer zu belasten.        
VITOGAZ ist ebenfalls berechtigt, die in der Zeit nach Ab-
schluss des Kaufvertrages bis zur Übernahme der Ware 
durch den Käufer neu eingeführten oder erhöhten Mine-
ralölsteuern, Zölle oder sonstigen Abgaben und Gebühren 
mit deren Inkrafttreten dem Käufer voll weiter zu belas-
ten. Dies gilt auch im Falle von Festpreisvereinbarungen. 
VITOGAZ ist ebenfalls berechtigt, eine Preisanpassung vor-
zunehmen, wenn infolge aussergewöhnlicher Umstände 
(höhere Gewalt, vgl. Ziff. 7) Mehrkosten (gleich welcher 
Art) für die Beschaffung, die Versorgung sowie den Betrieb 
ihrer Standorte und/oder für die Belieferung der vom Käu-
fer gewünschten Abnahmestellen entstehen, sofern die 
Versorgung und Belieferung überhaupt möglich sind. Dies 
gilt auch für die Fixbeträge einzelner Preiskomponenten in 
Formelpreisvereinbarungen. 

 
3. Erfüllungsort/Übergang von Nutzen und Gefahr 
Soweit mit dem Käufer keine davon abweichenden, 
schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, gilt als Er-
füllungsort für alle Kaufverträge, einschliesslich derjeni-
gen, bei denen der Verkäufer es übernimmt, die Ware in 
eigenen Fahrzeugen und/oder auf eigene Kosten zu trans-
portieren, der Abgangsort der Ware. 
Der Übergang von Nutzen und Gefahr an der Ware erfolgt 
im Falle einer Lieferung beim Käufer nach vollendeter Ent-
ladung und im Falle der Abholung durch den Käufer bei 
VITOGAZ nach vollendeter Beladung. 

 
4. Lieferinstruktionen 
Der Käufer hat VITOGAZ mindestens 5 Tage vor Beginn 
der Lieferfrist die nötigen, präzisen Lieferinstruktionen zu 
erteilen. Nichteinhaltung der Frist durch den Käufer ent-
bindet VITOGAZ von jeder Haftung für allfällige verspätete 
Lieferungen. 
Der Käufer haftet für Schäden, die als Folge mangelhafter 
Lieferinstruktionen des Käufers entstehen. Diesbezügli-
che Schadenersatzforderungen des Käufers gegenüber 
VITOGAZ werden ausdrücklich ausgeschlossen. 
Erhöhen sich die Transportkosten infolge Änderungen der 
Lieferinstruktionen (z.B. Änderung des Bestimmungsor-
tes) durch den Käufer, gehen die daraus entstandenen zu-
sätzlichen Kosten zu Lasten des Käufers. 

 
5. Haftung/Sicherheit 
Der Käufer haftet für Schäden, welche durch mangelhafte 
oder nicht vorschriftsgemässe Tankanlagen, andere La-
gereinrichtungen, Messvorrichtungen und andere Ein-
richtungen in seinem Eigentum entstehen. 
Bei Abholung der Ware in einer Abfüllanlage oder einem 
Depot von VITOGAZ durch den Käufer, ist er verpflichtet, 
ausschliesslich Chauffeure einzusetzen, die über die ge-
setzlich vorgeschriebenen Qualifikationen verfügen. Die 
Transportfahrzeuge müssen den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften und behördlichen Weisungen entsprechen. 
Zusätzlich müssen die internen Vorschriften und Anwei-
sungen von VITOGAZ eingehalten werden. 
Hält sich der Käufer nicht an die gesetzlichen Vorschriften, 
behördlichen Weisungen und internen Vorschriften von 
VITOGAZ, hat VITOGAZ das Recht, die Lieferung, Entla-
dung und/oder Beladung der Ware zu verweigern. In ei-
nem solchen Fall haftet VITOGAZ in keiner Weise  
für entgangene Gewinne sowie für Kosten, die dem Käu-
fer dadurch entstehen. Ebenfalls haftet VITOGAZ nicht für 
Personen- und Sachschäden, die auf Missachtung gesetz-
licher Vorschriften, behördlicher Weisungen oder       
VITOGAZ-interner Vorschriften durch den Käufer oder 
dessen Hilfspersonen zurückzuführen sind. Sollten     
VITOGAZ als Folge solcher Missachtungen Kosten  
entstehen, gehen diese vollumfänglich zu Lasten des Käu-
fers. 

 
 

6. Beanstandungen/Gewährleistung 
Die gelieferte Ware ist vom Käufer unverzüglich und un-
mittelbar nach Entgegennahme (Ent- oder Beladung) der-
selben zu prüfen. Allfällige Mängel sind dem Customer 
Service Center von VITOGAZ unverzüglich nach der Prü-
fung anzuzeigen und anschliessend innerhalb von  
10 Tagen schriftlich zu bestätigen. Beanstandungen des 
Käufers wegen Gewichtsdifferenzen bis zu 2% im Zeit-
punkt des Warenempfangs sind ausgeschlossen. 
Werden die Fristen zur Anbringung von Mängelrügen 
nicht eingehalten, gelten die Gewährleistungsansprüche 
des Käufers entsprechend den Vorschriften des Schweize-
rischen Obligationenrechts als verwirkt. Im Übrigen sind 
die Gewährleistungsansprüche des Käufers auf Wand-
lung, Minderung des Kaufpreises oder Ersatzlieferung be-
schränkt. Ansprüche auf Ersatz für direkten und indirek-
ten Schaden werden ausdrücklich wegbedungen. 

 
7. Höhere Gewalt/Lieferverzögerungen/  

Lieferverhinderung 
Umstände höherer Gewalt, welche eine oder beide Par-
teien an der Erfüllung des Vertrages hindern oder dessen 
Erfüllung verunmöglichen, befreien die Parteien – inso-
weit und solange diese Umstände andauern – von der 
Vertragserfüllung und schliessen jegliche gegenseitige 
Schadenersatzansprüche aus. 
Als Umstände höherer Gewalt gelten z.B. Krieg, Streik, 
Aufruhr, behördliche Ausfuhr- und Einfuhrverbote, Kon-
tingentierungen, Naturkatastrophen, jede Art von Be-
triebsstörungen und die Zerstörung, Beschädigung oder 
Beschaffungsverzögerung bei Rohstoffen, Produktionsan-
lagen, Hilfsmaterialien oder der Ware selbst, dies unab-
hängig davon, ob diese Umstände beim Käufer, bei      
VITOGAZ, bei den Lieferanten von VITOGAZ, bei Dritt-
transporteuren oder Lagerhäusern, ob im In- oder im Aus-
land, auftreten. Sollte der Zustand der höheren Gewalt-
einwirkung mehr als einen Monat andauern und während 
dieser Zeit Lieferungen verhindern, sind der Käufer und 
VITOGAZ berechtigt, vom Kaufvertrag schadenersatzlos 
zurückzutreten. 
Bei Versorgungsschwierigkeiten hat VITOGAZ das Recht, 
den Käufer nach ihren Möglichkeiten oder nach den be-
hördlichen Vorschriften nur anteilsmässig zu beliefern, 
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse ihres eigenen Be-
triebes oder anderweitiger Lieferverpflichtungen. Scha-
denersatzansprüche stehen dem Käufer dabei nicht zu. 

 
8. Liefermengen/Fakturierung/Zahlungen 
Für die Fakturierung ist massgebend: 
Lieferungen in Flaschen und anderen mobilen Gebinden: 
Bei Produkten, die in Stückzahl geliefert werden, richtet 
sich die Fakturierung nach der Anzahl der gelieferten Ein-
heiten. 
Lieferungen mit Tankwagen (Entladung über Zähler): Die 
Fakturierung richtet sich nach der im Augenblick der Ent-
ladung am amtlich geeichten Messapparat des Tankwa-
gens festgestellten Durchlaufmenge (umgerechnet mit 
der am Entladeort ermittelten Dichte). 
Alle Rechnungen von VITOGAZ (auch für allfällige Miete 
und Dienstleistungen) sind ohne jeglichen Abzug innert 30 
Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen. Vorbehalten sind 
vereinbarte, andere Fristen. 
Geht die Zahlung des Käufers nicht innert der vereinbar-
ten Frist bei VITOGAZ ein, gerät der Käufer ohne weitere 
Mahnung von VITOGAZ in Verzug. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist VITOGAZ ohne Nach-
fristansetzung berechtigt, von allen bestehenden Kaufver-
trägen zurückzutreten. Bei wesentlicher Verschlechte-
rung der Vermögenslage des Käufers ist VITOGAZ ohne 
Nachfristansetzung berechtigt, selbst wenn der Zahlungs-
verzug des Käufers noch nicht vorliegt, die Vorauszahlung 
des Rechnungsbetrags zu verlangen. 
Gegebenenfalls ist VITOGAZ berechtigt, Waren nicht zu 
entladen und/oder nicht zu beladen. Ausserdem behält 
sich VITOGAZ in solchen Fällen vor, die Zahlungsmodalitä-
ten für künftige Verträge und/oder Lieferungen einseitig 
anzupassen. 
Das Zurückbehaltungsrecht von VITOGAZ entbindet den 
Käufer in keiner Weise von seinen ausstehenden Zah-
lungsverpflichtungen. VITOGAZ kann vom Käufer zudem 
die sofortige Bezahlung aller offenen Rechnungen sowie 
die sofortige Rückgabe der Ware und des Leihmaterials 
verlangen.

 
 
 
Schadenersatzansprüche von VITOGAZ wegen Zahlungs-
verzugs des Käufers bleiben ausdrücklich vorbehalten. Bis 
zur vollständigen Bezahlung einer jeden Rechnung durch 
den Käufer verbleibt die betroffene Ware im Eigentum von 
VITOGAZ. Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, dass 
VITOGAZ entsprechende Eigentumsvorbehalte im dafür zu-
ständigen amtlichen Register eintragen lässt. Eine Verrech-
nung mit Gegenforderungen des Käufers ist ausgeschlos-
sen. 

 
9. Flaschen, Container und Miettanks 
VITOGAZ-Gebinde für Flüssiggas (Flaschen, Container und 
Tanks) sind strikte gemäss den behördlichen Vorschriften 
und den von VITOGAZ gelieferten Anleitungen für Betrieb 
und Unterhalt einzusetzen und zu benutzen. Jede Haftung 
von VITOGAZ für Schäden infolge unsachgemässer Behand-
lung von Flüssiggasbehältern und allfällig daran ange-
schlossener Installationen und Einrichtungen des Käufers 
ist ausdrücklich ausgeschlossen. Sämtliche Flüssiggas-     
Flaschen, -Container und -Miettanks sind Eigentum von   
VITOGAZ. 

 
10. Zollvorschriften 
Es sind die von der Eidg. Oberzolldirektion (OZD) jeweils er-
lassenen Vorschriften, Ausführungserlasse und Anweisun-
gen sowie die von VITOGAZ bei der OZD in Bern hinterleg-
ten Verwendungsverpflichtungen massgebend. 
 
11. Ethik, Gesetze zur Bekämpfung von Korrup

tion und Sanktionsregelungen 
Der Käufer bestä�gt, dass er den Ethikkodex und den Leit-
faden zur Bekämpfung von Korrup�on der Rubis Gruppe 
(verfügbar auf der Website www.rubis.fr) zur Kenntnis ge-
nommen hat und erklärt, dass er sich an die in diesen Do-
kumenten festgelegten Grundsätze hält.  
Der Käufer verpflichtet sich, jederzeit die folgenden Vor-
schri�en einzuhalten:   
• Geltende Gesetze zur Bekämpfung von Korrup�on, ins-

besondere das Verbot, direkt oder indirekt Zahlungen, 
Geschenke, Angebote, Versprechen, Schenkungen oder 
Vorteile jeglicher Art, auch geringfügige, anzubieten, zu 
fordern oder anzunehmen, mit der Absicht, das Verhal-
ten einer natürlichen oder juris�schen Person zu beein-
flussen, um eine Vorzugsbehandlung zu erhalten, eine 
güns�ge Entscheidung herbeizuführen oder den Aus-
gang einer Verhandlung zu beeinflussen, was als Korrup-
�on eingestu� und bestra� werden könnte, unabhängig 
davon, ob es sich bei dem beteiligten Driten um einen 
öffentlichen Bediensteten handelt oder nicht.  

• Wirtscha�liche und finanzielle Sank�onsregelungen, die 
von den Vereinten Na�onen, der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten, dem 
Vereinigten Königreich oder einem anderen zuständigen 
Land beschlossen wurden.  

• Arbeitsrecht, insbesondere das Verbot von Kinderarbeit 
oder jeder Form von Zwangsarbeit. 

• Geltende Vorschri�en in Bezug auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Angestellten und den Umweltschutz.  

• VITOGAZ verzichtet auf ein allfällig vereinbartes exklusi-
ves Lieferrecht im Flaschengeschä�. 

Unbeschadet sonstiger Rechte oder Rechtsmittel, die   
VITOGAZ gegebenenfalls gemäss diesem Vertrag oder dem 
Gesetz geltend machen kann, wobei insbesondere Scha-
densersatzansprüche eingeschlossen sind, erkennt der Käu-
fer an und stimmt zu, dass VITOGAZ das Recht hat, den Ver-
trag im Falle einer Verletzung dieses Artikels auszusetzen 
oder zu kündigen. 
 
12. Vertragsänderungen 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
der Schriftform. 

 
13. Gerichtsstand/Anwendbares Recht 
Ausschliesslicher Gerichtsstand für die Beurteilung von 
Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit diesem Vertrag 
ist Neuenburg, Schweiz. Die Rechtsbeziehungen der Par-
teien unterstehen ausschliesslich dem Schweizer Recht, un-
ter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. 

 
VITOGAZ Switzerland AG, Customer Service Center, 2087 Cornaux 
Tel. 058 458 75 55, Fax 058 458 75 59, welcome@vitogaz.ch, www.vitogaz.ch  Ip
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